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Ergänzender Punkt zur Stellungnahme der  

Deutschen Kreditwirtschaft zum Referenten- 

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 (JStG 2024) 

 

 

Sehr geehrter Herr , 

 

in Ergänzung unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 24. Mai 2024 adressieren wir noch 

folgenden Punkt:  

  

Gesetzesbegründung zu Artikel 30  

Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes zu Nr. 5 (§ 6 Absatz 1 Satz 2) 

In § 6 Absatz 1 Satz 2 FKAustG sieht der Entwurf vor, dass die Wörter „dies schließt auch die Erhebung 

der Steueridentifikationsnummer ein“ durch die Wörter „dies schließt auch die Erhebung ausländischer 

Steueridentifikationsnummern ein“ ersetzt werden.  

 

Mit dieser Änderung soll die erforderliche Ergänzung vorgenommen werden, damit sowohl in reinen 

Inlandsfällen als auch in Fällen, in denen eine Person auch im Ausland ansässig ist, die Erhebung einer 

deutschen Steueridentifikationsnummer entfallen kann, was dem Sinn und Zweck des Gesetzes und dem 

Grundsatz der Datenminimierung entspricht.  

 

Klarstellend und zur Wahrung der Rechtssicherheit hinsichtlich Rechtsträger sollte in der 

Gesetzesbegründung neben der Steueridentifikationsnummer auch die Wirtschaftsidentifikationsnummer 

aufgenommen werden.  

 

Petitum: 

Wir schlagen daher folgende in Fettdruck wiedergegebene Erweiterung der 

Gesetzesbegründung auf Seite 224 vorzunehmen: „§ 6 Absatz 1 Satz 2 

FKAustG wird ergänzt, damit sowohl in reinen Inlandsfällen als auch in 

Fällen, in denen eine Person auch im Ausland ansässig ist, die Erhebung 

einer deutschen Steueridentifikationsnummer oder deutschen 

Wirtschaftsidentifikationsnummer entfallen kann. Diese ist nach Sinn 

und Zweck des Gesetzes nicht erforderlich und muss dementsprechend, 

auch im Hinblick auf den Grundsatz der Datenminimierung, nicht erhoben 

werden. Die Erforderlichkeit der Erhebung der deutschen 
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Steueridentifikationsnummer oder deutschen Wirtschaftsidentifikationsnummer aufgrund anderer 

gesetzlicher Vorschriften, insbesondere aufgrund § 154 Absatz 2a AO, bleibt unberührt.“ 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für Die Deutsche Kreditwirtschaft  

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. 

 

i. A.  

             

 




